
Merkblatt zur Beantragung einer Baugenehmigung für Werbeanlagen 

Schriftlicher Bauantrag (Papierform): reichen Sie bitte folgende Unterlagen in vierfacher 
Ausfertigung beim Bauaufsichtsamt ein: 

o Bauantragsformulare, die im Internet aufrufbar sind:
https://www.saarland.de/mibs/DE/portale/bauenundwohnen/informationen/
bauaufsicht-technik/baurecht/baurecht_node.html  ("Formulare ab dem 18. März 2022")

o Formblatt Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren nach § 64 LBO
o Formblatt Beschreibung der Baumaßnahmen geringen Umfanges, Werbeanlagen und

Warenautomaten
o Formblatt Beschreibung Baugrundstück

 Aktuelle Flurkarte, die nicht älter als sechs Monate ist. (Katasteramt), oder die Stadtgrund-
karte (Vermessungs- und Geoinformationsamt, Ansprechpartner: Herr Abou Arab, Telefon
+49 681 905-1644, vermessungsamt@saarbruecken.de)

 Auszug aus Gestaltungssatzung oder Bebauungsplan. Der Auszug ist erhältlich im
Stadtplanungsamt 
stadtgestaltung@saarbruecken.de 
oder unter  https://www.saarbruecken.de/leben_in_saarbruecken/
planen_bauen_wohnen/bebauungsplaene  (Geodatenportal)

 Bauzeichnungen
o Übersichtsplan, in welchen Sie die Werbeanlagen in ihrer genauen Lage eintragen, mit

einem Pfeil markieren und in nummerierte Positionen aufteilen. Stellen Sie bitte eventuell
vorhandene Baugrenzen aus dem Bebauungsplan dar. Bei einer freistehenden Werbe-
anlage, wie Pylon oder Werbetafel, sind außerdem die Abstandsflächen darzustellen.

o Fassadenansicht, Grundriss und Schnitt im Maßstab 1: 50 oder 1: 100, in denen Sie die
Positionen aus dem Lageplan einzeln darstellen. Geben Sie bitte Breite, Tiefe und Höhe
der Werbeanlagen an. Bei Werbe-Auslegern und Werbe-Abhängern stellen Sie bitte zu-
sätzlich die darunter verbleibende Durchgangshöhe und die Tiefe der Auskragung ab
Fassadenaußenkante dar.

o Beschreiben Sie in den Bauzeichnungen bitte die Ausführungsart (wie Einzelbuchstaben),
die Befestigung, die Werkstoffe, die Farben und die Art der Beleuchtung. Bei einer freiste-
henden Werbeanlage, wie Pylon oder Werbetafel, sind Angaben zur Statik erforderlich.

o Bestandsfotos sowie geplante Werbeanlagen in Fotomontagen (Tag- und Nachtwirkung).

Digitaler Bauantrag: Formulare, Flurkarte, Zeichnungen wie oben. Upload über folgende Seite: 

www.saarbruecken.de/digitalerbauantrag

Berechtigt als entwurfsverfassende Person sind Architekt*in, Werbegestalter*in oder Werbe-
kaufmann/-frau. Ist eine Gesellschaft Bauherr*in, muss der Vertreter benannt und die Vertre-
tungsberechtigung per Vollmacht/Handelsregisterauszug nachgewiesen werden. 

Bei freistehenden Werbeanlagen reichen Sie bitte vor Baubeginn die Unterlagen zur Statik ein.  
Zeigen Sie Baubeginn und Fertigstellung mit den Formularen an, die der Baugenehmigung 
beiliegen. 

Landeshauptstadt Saarbrücken 
Bauaufsichtsamt 
Gerberstraße 29, 66111 Saarbrücken 
Telefon: +49 681 905-1629  
bauaufsicht@saarbruecken.de 

Öffnungszeiten 
Montag, Mittwoch 9:00 - 
12:00 Uhr 
Donnerstag 8:00 - 18:00 Uhr 


